
Stadt Winterthur  [Fundst. od. Gesch.-Nr.]

Organisationsstatut für die Volksschule in Winterthur 
(OSt)
[Erlasstitel]

Änderung vom [Datum]

Von diesem Geschäft tangierte Erlasse (SRS Nummern)

Neu: –
Geändert: 4.1-1.1
Aufgehoben: –

Der [Autor]

beschliesst:

I.
Keine Hauptänderung.

II.
Der Erlass SRS 4.1-1.1 (Organisationsstatut für die Volksschule in Winter-
thur (OSt) vom 22. Juli 2022) (Stand 22. August 2022) wird wie folgt geän-
dert:

Art.  6 Abs. 1, Abs. 2 (geändert)

1 Die Schulpflege verfügt über folgende ständigen Ausschüsse:
a. (geändert) Personal,
a bis (neu) Schülerinnen und Schüler,
c. (geändert) Schulqualität.
d. Aufgehoben.
2 Der Ausschuss Sonderpädagogik ist im Sonderpädagogikstatut geregelt.

Art.  7 Abs. 1

Ausschuss Personal (Überschrift geändert)
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1 Die Aufgaben und Kompetenzen umfassen insbesondere:
f. (geändert) Festlegen der Bedingungen für den Einsatz von Vikariaten 

für kommunales Lehrpersonal.
g. Aufgehoben.

Art.  7a (neu)

Ausschuss Schülerinnen und Schüler
1 Die Aufgaben und Kompetenzen umfassen insbesondere:
a. die Zuteilung der Schülerinnen und Schüler zu den Schulen zu Be-

ginn des Schuljahres.

Art.  8

Ausschuss Schulqualität (Überschrift geändert)

Titel nach Art. 10 (neu)

3a Kommission der Schulpflege

Art.  10a (neu)

Kommission Finanzen
1 Die Schulpflege verfügt über eine ständige, beratende Kommission Finan-
zen.
2 Die Kommission Finanzen ist im Finanzstatut geregelt.

Art.  29 Abs. 3 (geändert)

3 Der  Ausschuss  Schülerinnen  und  Schüler  entscheidet  über  den  Schul-
wechsel, wenn sich die beteiligten Leiterinnen und Leiter Bildung nicht eini-
gen können.

Art.  30 Abs. 2 (geändert)

2 Bei Nichteinigkeit der Leiterinnen bzw. Leiter Bildung entscheidet der Aus-
schuss Schülerinnen und Schüler. Der Ausschuss hört vor seinem Entscheid 
die zuständigen Leiterinnen bzw. Leiter Bildung sowie bei Bedarf die abge-
bende und aufnehmende Schulleitung an.
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Art.  31 Abs. 1 (geändert)

1 Der Ausschuss Schülerinnen und Schüler entscheidet über Massnahmen, 
falls Schülerinnen und Schüler den Schulweg nicht selbstständig zurückle-
gen können.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
[Abschlussklausel]

[Ort], [Datum]

[Behörde]

[Funktion 1]
[NAME 1]

[Funktion 2]
[NAME 2]
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